
Die anwaltliche Eingabe vom 12.08.2004 
 
Dieser anwaltliche Schriftsatz ist von größter Bedeutung für 
das ganze Verfahren.  
 
 
Auf Grund der hier niedergelegten anwaltlichen Ausführungen hätte durch die Gerichte sofort 
eine strafrechtliche Untersuchung gegen Herrn Dr. Strauch eingeleitet werden müssen.  
 
Der anwaltliche Schriftsatz legt dar, daß Dr. Strauch sein „Gutachten“ vom 28.07.2004 über 
Frau Petra Heller, in welchem er ihr eine psychische Erkrankung und Kindesmißhandlung 
unterstellt, frei erfunden hat.  
 
Er zeigt verschiedenste Ungereimtheiten und Unwahrheiten im „Gutachten“ von Dr. Strauch 
auf.  
 
Bei weiterer Recherche hätte das Gericht noch weitere Merkwürdigkeiten entdecken müssen: 
Die äußerst zweifelhafte Zusammenarbeit von Dr. Strauch mit Prof. Günther von der 
Nervenklinik Bamberg, die im Patientenbericht von Frau Heller vorgenommenen 
Manipulationen, die Falschaussagen der Schulamtsdirektorin Bauernschmitt gegen Frau 
Heller usw. Mehr zu diesen Themen kann man lesen in der Beschwerde vor 
Oberlandesgericht vom 06. bzw. 26. September 2006 auf der Rubrik „Aktuelles“. 
 
Dieser anwaltliche Schriftsatz wurde jedoch durch das Gericht ignoriert. Eine Anhörung der 
Mutter, geschweige denn des ehemaligen vorsitzenden Oberlandesrichters, der bei dem 
Gespräch zwischen Frau Heller und Herrn Dr. Strauch anwesend gewesen war, fand zunächst 
überhaupt nicht statt. Erst auf Öffentlichkeitsdruck reagierte das Gericht und beraumte eine 
Anhörung ein, die dann wiederum unter merkwürdigen Gegebenheiten stattfand: Die 
ausdrücklich mit Vertretungsvollmacht ausgestatteten Fachleute Dr. Hellenthal und Volker 
Laubert von der „Aktion Rechte für Kinder e.V.“ wurden vor die Türe gestellt und nicht 
angehört…die Anhörung fand übrigens anderthalb Monate nach Kindeswegnahme statt – auf 
mehrfachen Antrag der Mutter. 
 
Dr. Strauch hat das Leben einer ganzen Großfamilie zerstört…das Leben wird zeigen, ob es 
dabei bleiben wird. 
 
 
Wir bilden hier das wichtigste Beweisdokument, auf das hin eine sofortige 
Anhörung der Mutter hätte anberaumt werden müssen ab: die Eidesstattliche 
Versicherung des ehemaligen vorsitzenden Oberlandesrichters, der Frau 
Heller zu jenem verhängnisvollen Gespräch über Borreliose begleitet hatte, 
welches Dr. Strauch dann für sein Falschgutachten gegen Frau Heller 
benutzte. 
 
Namen mußten aus datenschutzrechtlichen Gründen teilweise weggelassen werden.  
 
 













 
 
 
 









 



 
 
 

 
 
 


